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Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich den Entwurf eines 

Bundesgesetzes über die Leistung eines weiteren Beitrages zur von der Weltbank 

verwalteten Globalen Umweltfazilität (GEF) samt Vorblatt und Erläuterungen in 

25facher Ausfertigung zur Vorlage an den Nationalrat zu übermitteln. 

Für die Abgabe der Stellungnahmen im Rahmen des Begutachtungsverfahrens 

wird eine Frist bis 16. September 1994 gesetzt. 
i ... I_11II ar_, .1."I.�IiI"U iIII 

15. Juli 1994 

Für den Bundesminister: 

Mag. Sitta 
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E N T W U R F 

Bundesgesetz über die Leistung eines 

weiteren Beitrages zur von der Weltbank 

verwalteten Globalen Umweltfazilität (GEF) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Die Republik leistet im Rahmen der ersten 

Wiederauffüllung der Globalen Umweltfazilität Beiträge 

(1) in Höhe von insgesamt 231,51 Millionen Schilling 

zum Globalen Umwelt Treuhandfonds und zusätzlich 

(2) bis zu insgesamt 6 Millionen Sonderziehungsrechte 

zu einern österreichischen GEF-Treuhandfonds, der im Rahmen einer 

Kooperationsvereinbarung zwischen dem Bund und der Globalen 

Umweltfazilität bzw. der Weltbank als deren Treuhänder 

eingerichtet wird. 

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für Finanzen betraut. 
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VORBLATT 

Problem: 

Am 14. März 1991 begann die Pilotphase der Globalen 

Umweltfazilität (Global Environment Facility - GEF) . Nach 

intensiven Verhandlungen über die Restrukturierung und 

Wiederauffüllung der GEF, welche im Dezember 1992 begonnen 

hatten, wurde von den Vertretern aus 7 3  staaten im März 1994 in 

Genf Einigung über das "Instrument zur Schaffung der 

restrukturierten Globalen Umweltfazilität" erzielt. Im Rahmen 

dieser Verhandlungen wurde seitens Österreichs die weitere 

Teilnahme an der GEF und eine Beitragsleistung zur 

Wiederauffüllung der GEF in Aussicht gestellt. 

Ziel: 

Durch diese Gesetzesinitiative soll die gesetzliche 

Ermächtigung für die Leistung eines österreichischen Beitrages 

zur Wiederauffüllung des Globalen Umwelt Treuhandfonds (GET) 

sowie die Ermächtigung zur Einrichtung und Dotierung eines 

österreichischen GEF-Treuhandfonds, der bei der GEF bzw. der 

Weltbank als deren Treuhänder eingerichtet wird, geschaffen 

werden. 

Inhalt: 

Der vorliegende Gesetzentwurf hat die Leistung eines 

österreichischen Beitrages zum GET und die Einrichtung und 

Dotierung eines österreichischen GEF-Treuhandfonds zum 

Gegenstand. 

Alternativen: 

Nicht-Mitgliedschaft bzw. Nicht-Mitwirkung Österreichs bei 

der Globalen Umweltfazilität. 
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Kosten: 

Durch die Ausführung dieses Gesetzes verpflichtet sich die 

Republik Österreich zur Zahlung von Beiträgen 

a) in Höhe von insgesamt 231,51 Millionen SChilling zum GET. 

Dieser Betrag wird zur Gänze in Bundesschatzscheinen, und zwar in 

drei gleichen Raten von je 77,17 Millionen Schilling 

(1994 - 1996) , geleistet werden; und 

b) bis zu 6 Millionen Sonderziehungsrechte 

(1 SZR = 15,9447 öS zum 14. Juli 1994; somit ca. 95,7 Millionen 

Schilling) für einen österreichischen GEF-Treuhandfonds. Dieser 

Betrag wird, je nach Ausnützung der Mittel, voraussichtlich in 

drei gleichen Raten zu je 2 Millionen SZR zwischen 1994 und 1996 

zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs bar bezahlt werden. 

Konformität mit EU-Recht: 

Die Globale Umweltfazilität weist keine Berührungspunkte mit 

dem EU-Recht auf. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Die GEF wurde 1991 vorerst als dreijähriges Experiment 

(Pilotphase) und nach erfolgter Restrukturierung 1994 auf 

unbestimmte Zeit eingerichtet, um Entwicklungsländer darin zu 

unterstützen, vier grundlegende weltweite Umweltprobleme in 

Angriff zu nehmen, nämlich: 

- Die weltweite Erwärmung der Atmosphäre, insbesondere die 

Auswirkungen von Treibhaus-Emissionen auf das Weltklima, die 

auf den Einsatz fossiler Brennstoffe und die Abholzung von 

kohlenstoffabsorbierenden Wäldern zurückzuführen sind. 

- Die Verschrnutzung internationaler Gewässer, die beispielsweise 

als Folgeerscheinung der Anhäufung von Schadstoffen in Ozeanen 

und internationalen Flußsystemen und deren Verseuchung durch 

ausgelaufenes Öl anzusehen ist. 

- Die Zerstörung der biologischen Vielfalt in Folge der negativen 

Veränderung natürlicher Lebensräume und des Abbaus von 

Bodenschätzen. 

- Die Ausdünnung der stratosphärischen Ozonschicht aufgrund von 

Emissionen von Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen (FCKWs) , 

Halogen-Kohlenwasserstoffen und anderen Gasen. 

Im Rahmen der dreijährigen Pilotphase verfügte die Fazilität 

nominal über 1 Mrd. Sonderziehungsrechte (SZR) bzw. 

1,3 Mrd. US-$. Bei der GEF handelt es sich genau genommen um eine 

administrative Dachorganisation, die sich aus Fonds 

zusammensetzt, denen Mittel aus drei unterschiedlichen Quellen 

zufließen. Die wichtigste Rolle kommt dabei dem Globalen Umwelt 

Treuhandfonds (Global Environment Trust Fund - GET) , dem 

sogenannten "Hauptfonds" zu. Mit einern Volumen von rund 

800 Mio. US-$ entfiel in der Pilotphase der Hauptteil der 

gesamten GEF-Gelder auf den GET. Darüberhinaus umfaßte die GEF 

verschiedene Kofinanzierungsvereinbarungen. Die Mittel, welche 
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aus diesen Abkommen resultierten - rund 300 Mio. US-$ während der 

ersten drei Jahre - standen entweder in Form unentgeltlicher 

Beihilfen oder zu äußerst günstigen Bedingungen zur Verfügung. 

Als dritte Komponente beinhaltete die GEF schließlich etwa 

200 Mio. US-$, die im Rahmen des Montrealer Protokolls während 

der ersten drei Jahre bereitgestellt wurden (multilateraler 

Interimsfonds des Montrealer Protokolls) . Diese Gelder dienten 

bzw. dienen dazu, Entwicklungsländern den stufenweisen Ausstieg 

aus der Produktion von ozonschädigenden Substanzen zu 

erleichtern. Die Verwaltung dieses Fonds erfolgt - vollkommen 

getrennt vom Hauptfonds und von den Kofinanzierungsvereinbarungen 

- durch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) , und 

zwar unter der Schirmherrschaft eines Exekutivausschusses, in dem 

14 Länder vertreten sind. 

Hinsichtlich der Auf teilung der Ressourcen existierte 

während der Pilotphase kein fester Verteilungsschlüssel. Die 

Faustregel für die Allokation der GEF-Ressourcen besagte jedoch, 

daß 40 - 50 % für Projekte zur Verminderung der weltweiten 

Erwärmung, 30 - 40 % zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und 

10 - 20 % zum Schutz der internationalen Gewässer verwendet 

werden sollten. Ozonprojekte wurden größtenteils aus Mitteln des 

multilateralen Interimsfonds des Montrealer Protokolls 

finanziert. 

Zum Hauptfonds der GEF, für den im Dezember 1991 für die 

Pilotphase von 24 Ländern, darunter 9 Entwicklungsländer, rund 

800 Mio. US-$ zugesagt wurden, leistete Österreich einen 

freiwilligen Beitrag in Höhe von 400 Mio. öSe Österreich übernahm 

damals einen verhältnismäßig hohen Anteil am GET und wollte damit 

sein Interesse an Umweltmaßnahmen unterstreichen. 

Die Beschlüsse der 1992 ins Leben gerufenen Klima-Konvention 

und der Konvention zum Schutz der Artenvielfalt, die Globale 

Umweltfazilität als ihren Finanzierungsmechanismus zu verwenden, 
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sicherten einerseits das Fortbestehen der Fazilität, machten aber 

andererseits eine Restrukturierung der GEF notwendig. Die 

Verhandlungen über die GEF-Restrukturierung und die 

GEF-Wiederauffüllung wurden im Dezember 1992 begonnen und im März 

1994 erfolgreich abgeschlossen. 

Zugangsberechtigung zu GEF-Mitteln haben alle Länder, die 

ein Pro-Kopf-Einkommen von weniger als 4000 US-$ pro Jahr (Stand: 

Oktober 1989) und ein UNDP-Programm aufweisen. Der Zugang zu 

GEF-Mitteln wird für solche Projekte gewährt, die nicht der 

lokalen, sondern der weltweiten Umwelt zugutekommen. Aus diesem 

Grunde ist es erforderlich, daß sich Projekte einem der vier oben 

dargestellten Prioritätsbereiche zuordnen lassen. GEF-Projekte 

müssen innovativ sein und die Effektivität einer bestimmten 

Technologie bzw. eines bestimmten technischen Verfahrens 

nachweisen können. 

Im Zuge der GEF-Restrukturierung wurde der "council" (Rat, 

Ratsversammlung) als neues Entscheidungsgremium geschaffen. Die 

Ratsversammlung setzt sich aus 32 Mitgliedern bzw. 

Stimmrechtsgruppen zusammen. österreich bildet vorerst für die 

Jahre 1994 bis 1996 mit den Ländern Slowakei, Slowenien, 

Tschechien, Türkei und Ungarn eine Stimmrechtsgruppe und stellt 

den Repräsentanten dieser Stimmrechtsgruppe. 

Besonderer Teil 

Zu § 1: 

Im Rahmen der Wiederauffüllungsverhandlungen wurde von 

österreichischer Seite - vorbehaltlich der parlamentarischen 

Genehmigung - eine Beitragsleistung zum GET von 1 % der 

Wiederauffüllungszielgröße von 2 Mrd. US-$ zugesagt 

( = 20 Mio. US-$ bzw. 14,28 Mio. SZR oder zum gewählten 

durchschnittlichen Umrechnungskurs vom 1. Februar bis 

372/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 7 von 8

www.parlament.gv.at



31. Oktober 1993 231,51 Mio. öS) . Darüberhinaus wurde 

- ebenfalls vorbehaltlich der parlamentarischen Genehmigung -

angekündigt, daß Österreich ein Kooperationsabkommen mit dem Ziel 

abzuschließen beabsichtige, für Co- und/oder 

Parallelfinanzierungen von Lieferungen und Leistungen sowie von 

Beratungstätigkeiten - vor allem in der Region der Reformländer 

Mittel- und Osteuropas sowie der ehemaligen Sowjetunion - einen 

Treuhandfonds nach dem Muster der bei Weltbank und Europäischer 

Bank für Wiederaufbau und Entwicklung eingerichteten Austrian 

Consultant Trust Funds zu etablieren, der von der GEF verwaltet 

und vorerst für die erste Wiederauffüllungsperiode von drei 

Jahren (1994 bis 1996) mit einem Betrag von maximal 6 Mio. SZR 

dotiert werden soll (1 SZR = 15,9447 öS zum 14. Juli 1994; somit 

ca. 95,7 Millionen Schilling) . 

Die Beitragsleistung zum GET wird zur Gänze in 

Bundesschatzscheinen, und zwar in drei gleichen Raten zwischen 

1994 und 1996, erfolgen. Die Dotation des österreichischen 

GEF-Treuhandfonds soll zwischen 1994 und 1996 je nach Ausnützung 

der Mittel, voraussichtlich in drei gleichen Raten zu je 

2 Millionen Sonderziehungsrechte zum jeweils aktuellen 

Umrechnungskurs, bar bezahlt werden. 

Bei der gegenüber der Weltbank als Treuhänder der GEF 

abzugebenden Verpflichtungserklärung Österreichs zur Beteiligung 

an der GEF und zur Beitragsleistung handelt es sich um ein 

völkerrechtliches Rechtsgeschäft, das im Hinblick auf die in § 1 

enthaltene gesetzliche Anordnung als solches nicht unter 

Art. 50 B-VG fällt. Im Sinne der Entschließung des 

Bundespräsidenten, BGBI. Nr. 49/1921, wird diese Erklärung vom 

Bundesminister für Finanzen als ressortmäßig zuständigen 

Bundesminister abzugeben sein. 
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